
   

 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Dustcontrol GmbH 

 

Geltungsbereich, Form 

1. Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen gelten insbesondere für Ver-
träge über den Verkauf und/oder die Lieferung 
von mobilen Staubsaugern und stationären Ab-
sauganlagen sowie deren Zubehör und Ersatztei-
len (auch Ware genannt).  

2. Die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen gelten nur, wenn der Kunde („Käufer“) Un-
ternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist. 

3. Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die vor-
liegenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung 
durch den Käufer gültigen bzw. jedenfalls in der 
ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als 
Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künf-
tige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall 
wieder auf sie hinweisen müssten. 

4. Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen gelten ausschließlich. Abweichende, 
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur 
dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ih-
rer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Die-
ses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 
beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis 
der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbe-
haltlos ausführen. Im Einzelfall getroffene, indivi-
duelle Vereinbarungen mit dem Käufer (ein-
schließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor 
diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarun-
gen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein 
schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Be-
stätigung maßgebend. 

5. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des 
Käufers in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristset-
zung, Mängelanzeige, Rücktritt, Minderung oder 
Kündigung), sind schriftlich, d.h. in Schrift- oder 
Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. 
Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nach-
weise insbesondere bei Zweifeln über die Legiti-
mation des Erklärenden bleiben unberührt. 

6. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschrif-
ten haben nur klarstellende Bedeutung. Auch 
ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 
nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich 
ausgeschlossen werden. 

Angebote/Vertragsschluss 

7. Einfache Angebote werden -soweit nicht anders 
geregelt oder vereinbart- kostenlos abgegeben. 
Erfordert die Angebotserstellung eine vorherige 
Planung einer Anlage mit Berechnungen etc. 
durch uns, so sind die darauf basierenden Ange-
bote stets kostenpflichtig. Vom Käufer gewünsch-
te oder zum Zweck einer Angebotsstellung erfor-
derliche Versuchsreihen mit Anlagen oder Gerä-
ten werden immer kostentragend berechnet. 
Wird in Folge ein Auftrag erteilt, so werden etwa-
ige Kosten für die Erstellung des Angebotes mit 
dem Kaufpreis verrechnet. 

8. Angebote werden nach den uns vom Käufer vor-
gelegten Unterlagen ausgearbeitet und sind frei-
bleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn 
wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumen-
tationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnun-
gen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-
Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder 
Unterlagen – auch in elektronischer Form – über-
lassen haben, an denen wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vorbehalten. Sie dürfen Dritten 
ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht 
zugänglich gemacht werden und sind im Nicht-
bestellungsfall auf Anforderung an uns zurückzu-
senden, ohne dass hiervon Abschriften oder Fo-
tokopien angefertigt wurden.  

9. Alle von uns im Angebotsstadium gemachten 
Angaben über Leistungen und Gewichte, Um-
drehungszahlen, Kraftbedarf, Strom- und Was-
serverbrauch usw. sind bis zur endgültigen tech-
nischen Klarstellung als vorläufig zu betrachten. 
Stromart und Spannung müssen vom Käufer 
nachgeprüft werden. 

10. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als 
verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus 
der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir be-
rechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 
14 (vierzehn) Kalendertagen nach seinem Zu-
gang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann 
entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestäti-
gung) oder bei kleineren Geräten durch Ausliefe-
rung der Ware an den Käufer erklärt werden. 

11. Nach Vertragsschluss und erfolgter technischer 
Klarstellung erhält der Kunde - soweit erforderlich 
- die Ausführungszeichnung von uns. Diese ist 
vom Kunden auf die Ausführungsmöglichkeiten 
der Anlage, die örtlichen Einbaumaße sowie ggf. 
erforderliche Genehmigungen zu überprüfen. Bei 
irgendwelchen Unstimmigkeiten sind wir unver-
züglich, spätestens jedoch innerhalb von 8 (acht) 
Kalendertagen zu verständigen. Bei nicht fristge-



   

rechter Mitteilung haften wir nicht für eventuelle 
Fehlanfertigungen. 

12. Bei nachträglichen Änderungen in der Anordnung 
der Anlage, die vom Kunden verlangt und/oder 
aufgrund unvollständiger Unterlagen oder Anga-
ben erforderlich wurden, werden eventuell erfor-
derliche Nachlieferungen zu unseren jeweils gül-
tigen Verkaufspreisen gesondert in Rechnung 
gestellt. 

13. Wir behalten uns Änderungen vor, die sich bei 
der Bearbeitung des Projekts durch neue Er-
kenntnisse oder andere Gesichtspunkte ergeben 
und den ursprünglichen Zweck der Anlage in kei-
ner Weise einschränken. 

14. Bei Aufträgen, die uns vom Käufer aufgrund ei-
nes fremden Leistungsbeschriebs erteilt werden, 
übernehmen wir keine Gewähr für die Auslegung 
und Anordnung der Anlage.  

 

Lieferfrist und Lieferverzug 

15. Verbindliche Liefertermine und -fristen müssen 
ausdrücklich und schriftlich vereinbart werden. 
Bei unverbindlichen oder ungefähren (ca., etwa, 
etc.) Lieferterminen und -fristen bemühen wir 
uns, diese nach besten Kräften einzuhalten. 

16. Liefer- und /oder Leistungsfristen beginnen mit 
dem Zugang unserer Auftragsbestätigung beim 
Kunden, jedoch nicht, bevor alle wirtschaftlichen, 
technischen und logistischen Einzelheiten der 
Ausführung des Auftrags zwischen dem Käufer 
und uns vollständig geklärt sind und alle sonsti-
gen vom Käufer zu erfüllenden Voraussetzungen 
für die Lieferung/Leistung vollständig vorliegen, 
insbesondere vereinbarte Anzahlungen oder Si-
cherheiten und notwendige Mitwirkungsleistun-
gen durch den Käufer vollständig geleistet sind. 
Entsprechendes gilt für Liefer- und/oder Leis-
tungstermine. Hat der Kunde nach Auftragsertei-
lung Änderungen verlangt, so beginnt eine neue, 
angemessene Liefer-/Leistungsfrist mit der Be-
stätigung der Änderung durch uns. Angemessen 
ist dabei eine solche Liefer-/Leistungsfrist, wel-
che die durch die Änderung bei der Herstellung 
der Liefer-/Leistungsbereitschaft notwendigen 
Vorbereitungshandlungen - z.B. in Form von Be-
schaffungen oder Subunternehmerlieferungen - 
zusätzlich zur verbleibenden Liefer-
frist/Leistungsfrist berücksichtigt. 

17. Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit sind zuläs-
sig. Als Liefertag gilt bei einer Holschuld der Tag 
der Meldung der Versandbereitschaft, im Falle 
einer Versendungsschuld der Tag der Absen-
dung der Ware, bei einer Bringschuld der Tag 
der Ablieferung am vereinbarten Lieferort. 

18. Geraten wir bei verbindlichen Lieferterminen und 
-fristen in Lieferverzug, muss der Kunde uns zu-
nächst eine angemessene Nachfrist von mindes-
tens -soweit nicht unangemessen- 14 Werktagen 
zur Leistung setzen. Verstreicht diese fruchtlos, 
so kann der Käufer pauschalierten Ersatz seines 
Verzugsschadens verlangen. Die Schadenspau-
schale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche 

des Verzugs 0,5% des Nettokaufpreises (Liefer-
wert), insgesamt jedoch höchstens 5% des Lie-
ferwerts der verspätet gelieferten Ware. Uns 
bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Käu-
fer gar kein Schaden oder nur ein wesentlich ge-
ringerer Schaden als vorstehende Pauschale 
entstanden ist. 

 

Höhere Gewalt und Selbstbelieferung 

19. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung 
oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch 
höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereig-
nisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwie-
rigkeiten in der Material- oder Energiebeschaf-
fung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmä-
ßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, 
Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der 
Beschaffung von notwendigen behördlichen Ge-
nehmigungen, Pandemien oder Epidemien, be-
hördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, 
nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung 
durch Lieferanten trotz eines vom Verkäufer ge-
schlossenen kongruenten Deckungsgeschäfts) 
verursacht worden sind, die bei objektiver Be-
trachtungsweise nicht von uns schuldhaft herbei-
geführt worden sind.  

20. Sofern solche von uns nicht zu vertretende Er-
eignisse nach Ziffer 19 uns die Lieferung oder 
Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen, haften wir nicht für die Verzögerung. 
Die Liefer- /Leistungszeit verlängert sich ange-
messen. Dies gilt auch im Fall mangelhafter oder 
nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung, sofern wir 
einen kongruenten Deckungskauf getätigt haben 
und uns kein Verschulden an der mangelhaften 
oder nicht rechtzeitigen Selbstbelieferung trifft. 
Wir werden den Käufer über den Beginn und das 
Ende derartiger Umstände baldmöglichst infor-
mieren.  

21. Sofern solche unvorhersehbare Ereignisse nach 
Ziffer 19, die wir nicht zu vertreten haben, die 
Vertragserfüllung für uns auf unabsehbare oder 
den Vertragszweck gefährdende Dauer erschwe-
ren und das Leistungshindernis für uns nicht oder 
nicht mit zumutbaren Aufwendungen zu überwin-
den ist, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise 
vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits er-
brachte Gegenleistung des Käufers werden wir 
unverzüglich erstatten. Über die Erstattungsan-
sprüche hinausgehende Ansprüche des Käufers 
sind ausgeschlossen. 

 

Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahme-
verzug 

22. Die Lieferung der Ware erfolgt ab Lager, wo auch 
der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwa-
ige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten 
des Käufers wird die Ware an einen anderen Be-
stimmungsort versandt (Versendungskauf). So-
weit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir 
berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere 



   

Transportunternehmen, Versandweg, Verpa-
ckung) selbst zu bestimmen. 

23. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der Ware geht bei 
vereinbarter Holschuld mit  der Übergabe der 
Ware an den Käufer, bei vereinbarter Versen-
dungsschuld mit Übergabe der Ware an den 
Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person 
oder Unternehmung, spätestens jedoch mit Ver-
lassen unseres Lagers oder unserer Niederlas-
sung oder des Herstellerwerkes auf den Käufer 
über, es sei denn es ist eine Bringschuld verein-
bart. Im Fall der Bringschuld geht die Gefahr mit 
der Ablieferung am vereinbarten Ort auf den 
Käufer über. Vorstehendes gilt auch, wenn eine 
vereinbarte Teillieferung erfolgt. 

24. Bei einer Versendung der Ware obliegt es dem 
Käufer, die Ware auf seine Kosten gegen Trans-
portschäden zu versichern. Wir übernehmen 
ausdrücklich keine Haftung für Transportschä-
den, die bei einer Versendung der Ware (Ver-
sendungsschuld) entstehen. 

25. Verzögert sich die Lieferung dadurch, dass wir 
infolge gänzlichen oder teilweisen Zahlungsver-
zug des Käufers oder aus einem sonstigen vom 
Käufer zu vertretenen Grund von unserem Zu-
rückbehaltungsrecht Gebrauch machen, so geht 
die Gefahr spätestens ab dem Datum der Ab-
sendung der Mitteilung der Versandbereitschaft 
der Ware gegenüber dem Käufer auf den Käufer 
über. 

26. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt 
er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich 
unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu 
vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Er-
satz des hieraus entstehenden Schadens ein-
schließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkos-
ten) zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine 
pauschale Entschädigung i.H.v. 5,00 EUR pro 
Kalendertag, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – 
mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung der 
Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis ei-
nes höheren Schadens und unsere gesetzlichen 
Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehrauf-
wendungen, angemessene Entschädigung, Kün-
digung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber 
auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. 
Dem Käufer bleibt der Nachweis gestattet, dass 
uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich ge-
ringerer Schaden als vorstehende Pauschale 
entstanden ist. 

27. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie 
unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer 
unbeschadet seiner Rechte aus Ziffer 45 bis 57, 
in Empfang zu nehmen. 

 

Preise und Zahlungsbedingungen 

28. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, 
gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab 
Lager, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

29. Beim Versendungskauf trägt der Käufer die 
Transport- und Verpackungskosten einschließlich 
der Kosten einer ggf. vom Käufer gewünschten 
Transportversicherung ab Lager. Etwaige Zölle, 
Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Ab-
gaben trägt der Käufer.  

30. Wir sind berechtigt, die Vergütung einseitig im 
Falle der Erhöhung von Materialherstellungs- 
und/oder Produktbeschaffungskosten, Lohn- und 
Lohnnebenkosten, Sozialabgaben sowie Ener-
giekosten und Kosten durch Umweltauflagen, 
und/oder Währungsregularien und/oder Zollände-
rung, und/oder Frachtsätze und/oder öffentliche 
Abgaben entsprechend zu erhöhen, wenn diese 
die Warenherstellungs- oder Beschaffungskosten 
oder Kosten unserer vertraglich vereinbarten 
Leistungen unmittelbar oder mittelbar beeinflus-
sen. Eine Erhöhung im vorgenannten Sinne ist 
ausgeschlossen, soweit die Kostensteigerung bei 
einzelnen oder aller der genannten Faktoren in 
Bezug auf die Gesamtkostenbelastung für die 
Lieferung aufgehoben wird. Reduzieren sich vor-
genannte Kostenfaktoren, ohne dass die Kosten-
reduzierung durch die Steigerung anderer der 
vorgenannten Kostenfaktoren ausgeglichen wird, 
ist die Kostenreduzierung im Rahmen einer 
Preissenkung an den Käufer weiterzugeben. 

31. Liegt der neue Preis auf Grund unseres vorge-
nannten Preisanpassungsrechtes zwanzig Pro-
zent oder mehr über dem ursprünglichen Preis, 
so ist der Auftraggeber zum Rücktritt von noch 
nicht vollständig erfüllten Verträgen berechtigt. Er 
kann dieses Recht jedoch nur unverzüglich nach 
Mitteilung des erhöhten Preises geltend machen. 

32. Soweit nichts anderes vereinbart, ist der Kauf-
preis bei einem Auftragswert von bis zu netto 
EUR 30.000,00 fällig und zu zahlen innerhalb 
von 30 Tagen ab Rechnungsstellung. Wir sind 
jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Ge-
schäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lie-
ferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse 
durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt 
erklären wir spätestens mit der Auftragsbestäti-
gung. Bei einem Auftragswert über netto EUR 
30.000,00 sind -soweit nichts anderes vereinbart 
- die Zahlungen wie folgt fällig:  

- 30% des Auftragswerts zuzüglich Umsatz-
steuer sofort nach Erhalt der Auftragsbestäti-
gung und einer entsprechenden Rechnung. 

- 30% des Auftragswerts zuzüglich Umsatz-
steuer sofort nach Lieferung bzw. Meldung 
der Versandbereitschaft der Ware und nach 
Erhalt einer entsprechenden Rechnung. 

- 30% des Auftragswerts zuzüglich Umsatz-
steuer sofort nach Montage der Ware und 
nach Erhalt einer entsprechenden Rechnung. 

- 10% des Auftragswerts zuzüglich Umsatz-
steuer 30 Tage nach Gefahrüber-
gang/Inbetriebnahme und Erhalt einer ent-
sprechenden Rechnung. 

33. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfristen kommt 
der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist während 
des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen 
Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns 



   

die Geltendmachung eines weitergehenden Ver-
zugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt 
unser Anspruch auf den kaufmännischen Fällig-
keitszins (§ 353 HGB) unberührt. 

34. Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurück-
behaltungsrechte nur insoweit zu, als sein An-
spruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten 
ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Ge-
genrechte des Käufers insbesondere gemäß Zif-
fer 40 ff dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lie-
ferbedingungen unberührt. 

35. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar 
(z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens), dass unser Anspruch auf den 
Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit 
des Käufers gefährdet wird, so sind wir nach den 
gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweige-
rung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 
BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unver-
tretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können 
wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen 
Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristset-
zung bleiben unberührt. 

 

Eigentumsvorbehalt 

36. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer 
gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus 
dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäfts-
beziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir 
uns das Eigentum an den verkauften Waren 
(„Vorbehaltsware“) vor. 

37. Der Käufer hat die Vorbehaltsware entsprechend 
dem jeweiligen Wiederbeschaffungswert auf sei-
ne Kosten, insbesondere gegen Feuer, einfachen 
Diebstahl und Diebstahl, zu versichern, eine 
Elementarschutzversicherung, die insbesondere 
Wasser und Sturmschäden abdeckt, und eine 
Maschinenbruchversicherung, die auch innere 
Betriebsschäden abdeckt, abzuschließen und 
uns auf Verlangen nachzuweisen. Ansprüche 
gegen die Versicherung aus einem die Vorbe-
haltsware betreffenden Schadensfall werden be-
reits hiermit in Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware an uns abgetreten. Wir nehmen die Abtre-
tung an. 

38. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren 
dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicher-
ten Forderungen weder an Dritte verpfändet, 
noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käu-
fer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrich-
tigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens gestellt wird oder soweit Zugriffe 
Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehörenden 
Waren erfolgen. 

39. Der Käufer ist berechtigt, die unter Eigentums-
vorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemä-
ßen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Wird 
die Vorbehaltsware bei Weiterveräußerung vom 
Dritterwerber nicht sofort bezahlt, ist der Käufer 
verpflichtet, nur unter verlängertem Eigentums-
vorbehalt, d.h. gegen Abtretung des Kaufpreises 

gegen den Erwerber, weiter zu veräußern. Die 
Berechtigung zur Weiterveräußerung der Vorbe-
haltsware entfällt ohne weiteres, wenn der Käufer 
seine Zahlung einstellt, oder uns gegenüber in 
Zahlungsverzug gerät. 

40. Der Käufer tritt uns bereits hiermit alle Forderun-
gen einschließlich Sicherheiten und Nebenrechte 
ab, die ihm aus oder im Zusammenhang mit der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen 
den Endabnehmer oder gegen Dritte erwachsen. 
Er darf keine Vereinbarung mit seinen Abneh-
mern treffen, die unsere Rechte in irgendeiner 
Weise ausschließen oder beeinträchtigen, oder 
die Vorausabtretung zunichtemachen. Im Falle 
der Veräußerung der Vorbehaltsware mit ande-
ren Gegenständen gilt die Forderung gegen den 
Drittabnehmer in Höhe des zwischen uns und 
dem Käufer vereinbarten Nettolieferpreises als 
abgetreten, sofern sich aus der Rechnung nicht 
die auf die einzelnen Waren entfallenden Beträge 
ermitteln lassen. 

41. Zur Einziehung der an uns abgetretenen Forde-
rung bleibt der Käufer bis zu unserem jederzeit 
zulässigen Widerruf berechtigt. Wir verpflichten 
uns jedoch, die Einzugsermächtigung nur bei be-
rechtigtem Interesse unsererseits zu widerrufen. 
Ein solches berechtigtes Interesse liegt bei-
spielsweise vor, wenn der Käufer seinen Zah-
lungsverpflichtungen uns gegenüber nicht ord-
nungsgemäß nachkommt oder in Zahlungsver-
zug kommt. Auf unser Verlangen ist der Käufer 
verpflichtet, uns die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt zu geben, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die 
dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und 
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzutei-
len. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, 
die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräuße-
rung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Waren zu widerrufen. 

42. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, 
insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kauf-
preises, sind wir berechtigt, nach den gesetzli-
chen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten 
und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbe-
halts heraus zu verlangen. Der Käufer ist in die-
sem Fall ohne weiteres zur Herausgabe ver-
pflichtet und trägt die für die Rücknahme erfor-
derlichen Transportkosten. In der Rücknahme 
durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir 
sind berechtigt, die Vorbehaltsware zu verwerten. 
Der Verwertungserlös wird, abzüglich angemes-
sener Kosten der Verwertung, mit denjenigen 
Forderungen verrechnet, die uns der Käufer aus 
der Geschäftsbeziehung schuldet.  

43. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherhei-
ten unsere Forderungen um mehr als 10%, wer-
den wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten 
nach unserer Wahl freigeben. 

44. Bearbeitung und Verarbeitung der Vorbehaltswa-
re erfolgt für uns als Hersteller, ohne uns jedoch 
zu verpflichten. Wird die Vorbehaltsware mit an-
deren, uns nicht gehörenden Gegenständen ver-
arbeitet oder untrennbar verbunden, so erwerben 



   

wir das Miteigentum an der neuen Sache im Ver-
hältnis des Nettorechnungsbetrages unserer Wa-
re zu den Nettorechnungsbeträgen der anderen 
verarbeiteten oder verbundenen Gegenstände. 
Werden unsere Vorbehaltswaren mit anderen 
beweglichen Gegenständen zu einer einheitli-
chen Sache verbunden, die als Hauptsache an-
zusehen ist, so überträgt der Kunde uns schon 
jetzt im vorgenannten gleichen Verhältnis das 
Miteigentum hieran. Der Kunde verwahrt das Ei-
gentum oder Miteigentum unentgeltlich für uns. 
Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte 
gelten als Vorbehaltsware. Auf unser Verlangen 
ist der Kunde jederzeit verpflichtet, uns die zur 
Verfolgung unserer Eigentums- oder Miteigen-
tumsrechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 

Mängelansprüche des Käufers 

45. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und 
Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Min-
derlieferung sowie unsachgemäßer Montage 
oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unbe-
rührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften 
bei Endlieferung der unverarbeiteten Ware an ei-
nen Verbraucher, auch wenn dieser sie weiter-
verarbeitet hat (Lieferantenregress gem. §§ 478 
BGB). Ansprüche aus Lieferantenregress sind 
ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware 
durch den Käufer oder einen anderen Unterneh-
mer, z.B. durch Einbau in ein anderes Produkt, 
weiterverarbeitet wurde. 

46. Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem 
die über die Beschaffenheit der Ware getroffene 
Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Be-
schaffenheit der Ware gelten alle Produktbe-
schreibungen und Herstellerangaben, die Ge-
genstand des einzelnen Vertrages sind oder von 
uns (insbesondere in Katalogen oder auf unserer 
Internet-Homepage) zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses öffentlich bekannt gemacht wa-
ren. 

47. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, 
ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, 
ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 
Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äuße-
rungen des Herstellers oder sonstiger Dritter 
(z.B. Werbeaussagen), auf die uns der Käufer 
nicht als für ihn kaufentscheidend hingewiesen 
hat, übernehmen wir jedoch keine Haftung. 

48. Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der 
Käufer bei Vertragsschluss kennt oder grob fahr-
lässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen 
die Mängelansprüche des Käufers voraus, dass 
er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rü-
gepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen 
ist. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersu-
chung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt 
ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich 
schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind 
offensichtliche Mängel innerhalb von sieben Ar-
beitstagen ab Lieferung und bei der Untersu-

chung nicht erkennbare Mängel innerhalb der 
gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzei-
gen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße 
Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unse-
re Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig 
oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel 
nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlos-
sen. 

49. Ein im Rahmen der bestimmungsgemäßen Nut-
zung üblicher Verschleiß von Bauteilen begrün-
det keine Mängelansprüche. 

50. Die Geltendmachung von Mängelansprüchen ist 
ausgeschlossen, soweit der Mangel auf 

- ungeeigneter und unsachgemäßer Verwen-
dung,  

- fehlerhafter Selbstmontage bzw. Inbetriebset-
zung, 

- fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung 
des Liefergegenstandes, insbesondere im 
Hinblick auf die vorliegenden Bedienungsvor-
schriften und Betriebsanweisungen, 

- übermäßiger Beanspruchung, 
- Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel und 

Austauschwerkstoffe, 
-  unterlassener Wartung  
-  nicht ordnungsgemäß durchgeführter oder un-

terlassener täglicher und monatlicher Be-
triebskontrolle (siehe Bedienungs- und War-
tungsanleitung) durch den Käufer oder Dritte 
beruht. 

51. Wir übernehmen darüber hinaus keine Gewähr 
für Mängel, die auf nachfolgende Gründe zurück-
zuführen sind: 

- Wenn der Käufer uns für die Projektierung 
oder Auslegung einer Anlage bzw. eines Ge-
rätes unrichtige und/oder unvollständige An-
gaben wie z.B. zur max. Rohgasstaubkon-
zentration, zur Kornverteilung des Staubes, zu 
dessen Verhalten und Beschaffenheit usw. 
gemacht hat. Führen unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben des Käufers zu einer Fehl-
planung, sind Änderungen und Ergänzungen 
der Anlage bzw. eines Gerätes kostenpflich-
tig. 

- Wenn Erfassungselemente bauseits geplant 
und gestellt werden oder wenn die nachströ-
mende Luft von schlechterer Qualität als die 
MAK - Wertforderung ist. 

- Wenn die Angaben des Käufers über einzu-
haltende Lärmemissions- und Immissionswer-
te einschließlich Lage und Entfernung der 
Einwirkungsorte zu den Geräuschquellen 
entweder nicht gegeben, nicht richtig oder 
nicht vollständig sind. Zusätzliche, speziell 
vom Kunden gewünschte Geräuschminde-
rungsmaßnahmen und die dafür notwendigen 
Messungen sind kostenpflichtig. Die Immissi-
onswerte für die Beurteilung von Arbeitslärm 
in der Nachbarschaft sind den VDI-Richtlinien 
bzw. der Technischen Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm (TA-Lärm) zu entnehmen. Bei 
elektrischen Schalt- und Steueranlagen, die 
bauseits gestellt und installiert wurden, entfällt 



   

die Mängelhaftung für diejenigen Funktionen 
der Absaug- und Entstaubungsanlage, welche 
in einem direkten Zusammenhang mit der 
Elektrik stehen.  

52. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir 
zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Be-
seitigung des Mangels (Nachbesserung) oder 
durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Er-
satzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacher-
füllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen 
zu verweigern, bleibt unberührt. 

53. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfül-
lung davon abhängig zu machen, dass der Käu-
fer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist 
jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Man-
gel angemessenen Teil des Kaufpreises zurück-
zubehalten. 

54. Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacher-
füllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu ge-
ben, insbesondere die beanstandete Ware zu 
Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Er-
satzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte 
Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zu-
rückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder 
den Ausbau der mangelhaften Sache noch den 
erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht 
zum Einbau verpflichtet waren. 

55. Aus einem unberechtigten Mangelbeseitigungs-
verlangen entstandene Kosten (insbesondere 
Prüf- und Transportkosten) können wir vom Käu-
fer ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende 
Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht er-
kennbar. 

56. In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der 
Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhält-
nismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, 
den Mangel selbst zu beseitigen und von uns Er-
satz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwen-
dungen zu verlangen. Von einer derartigen 
Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach 
Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das 
Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir be-
rechtigt wären, eine entsprechende Nacherfül-
lung nach den gesetzlichen Vorschriften zu ver-
weigern. 

57. Wenn die Nacherfüllung (3 Nachbesserungsver-
suche gelten als angemessen) fehlgeschlagen ist 
oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu 
setzende angemessene Frist erfolglos abgelau-
fen oder nach den gesetzlichen Vorschriften ent-
behrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zu-
rücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei ei-
nem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein 
Rücktrittsrecht. 

58. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. 
Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen 
auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziffer 
60 ff und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

59. Beim Kauf gebrauchter Sachen ist die Haftung 
für Mängel ausgeschlossen, soweit nichts ande-
res vereinbart. 

 

Haftung auf Schadensersatz  

60. Wir haften vorbehaltlich nachstehender Ausnah-
men nicht, insbesondere nicht für Ansprüche des 
Käufers auf Schadensersatz oder Aufwendungs-
ersatz – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei 
Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhält-
nis. 

61. Vorstehender Haftungsausschluss gemäß Ziffer 
60 gilt nicht: 

– für eigene vorsätzlich oder grob fahrlässige 
Pflichtverletzung und vorsätzliche oder grob 
fahrlässige Pflichtverletzung von gesetzlichen 
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen; 

– für die Verletzung von wesentlichen Vertrags-
pflichten; „Wesentliche Vertragspflichten“ sind 
solche, deren Erfüllung den Vertrag prägen 
und auf die der Käufer vertrauen darf; 

– im Falle der Verletzung von Körper, Leben 
und Gesundheit auch durch gesetzliche Ver-
treter oder Erfüllungsgehilfen; 

– im Fall des Verzugs, soweit ein fixer Liefer- 
und/oder fixer Leistungszeitpunkt vereinbart 
war; 

– soweit wir die Garantie für die Beschaffenheit 
unserer Ware oder das Vorhandensein eines 
Leistungserfolges oder ein Beschaffungsrisiko 
im Sinne von § 276 BGB übernommen haben; 

– bei gesetzlich zwingenden Haftungstatbe-
ständen, insbesondere dem Produkthaftungs-
gesetz. 

62. Im Falle, dass uns oder unseren Erfüllungsgehil-
fen nur leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt und 
kein Fall der vorstehenden Ziffer 61, dort. 4., 5. 
und 6. Spiegelstrich vorliegt, haften wir auch bei 
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten nur 
für den vertragstypischen und vorhersehbaren 
Schaden. 

63. Unsere Haftung ist der Höhe nach für jeden ein-
zelnen Schadensfall begrenzt auf eine Haftungs-
höchstsumme in Höhe von EUR 500.000,00 
(i.W.: Euro fünfhunderttausend). Dies gilt nicht, 
wenn uns Arglist, Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit zur Last fällt, für Ansprüche wegen der Ver-
letzung von Leib, Leben oder Gesundheit sowie 
im Falle einer Forderung, die auf einer delikti-
schen Handlung oder einer Garantie oder der 
Übernahme eines Beschaffungsrisikos nach 
§ 276 BGB beruht oder in Fällen gesetzlich zwin-
gend abweichend höherer Haftungssummen. Ei-
ne weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 

64. Die Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen 
gemäß der vorstehenden Ziffern 60 bis 63 gelten 
im gleichen Umfang zu Gunsten unserer Organe, 
unserer leitenden und nichtleitenden Angestellten 
und sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie unserer 
Subunternehmer. 

65. Soweit wir technische Auskünfte geben oder 
beratend tätig werden und diese Auskünfte oder 
Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, 
vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehö-
ren, geschieht dies unentgeltlich und unter Aus-
schluss jeglicher Haftung. 



   

66. Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorste-
henden Regelungen nicht verbunden. 

 

Schutzrechte 

67. Wir stehen nach Maßgabe dieser Ziffern 67 bis 
69 dafür ein, dass der Liefergegenstand frei von 
gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrech-
ten Dritter ist. Jeder Vertragspartner wird den 
anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich 
benachrichtigen, falls ihm gegenüber Ansprüche 
wegen der Verletzung solcher Rechte geltend 
gemacht werden. 

68. In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein ge-
werbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines 
Dritten verletzt, werden wir nach unserer Wahl 
und auf unsere Kosten den Liefergegenstand 
derart abändern oder austauschen, dass keine 
Rechte Dritter mehr verletzt werden, der Liefer-
gegenstand aber weiterhin die vertraglich verein-
barten Funktionen erfüllt, oder dem Käufer durch 
Abschluss eines Lizenzvertrages mit dem Dritten 
das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt uns dies 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht, 
ist der Käufer berechtigt, von dem Vertrag zu-
rückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu 
mindern. Etwaige Schadensersatzansprüche des 
Auftraggebers unterliegen den Beschränkungen 
der Ziffer 59 ff dieser Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. 

69. Bei Rechtsverletzungen durch von uns gelieferte 
Produkte anderer Hersteller werden wir nach un-
serer Wahl unsere Ansprüche gegen die Herstel-
ler und Vorlieferanten für Rechnung des Käufers 
geltend machen oder an den Käufer abtreten. 
Ansprüche gegen uns bestehen in diesen Fällen 
nach Maßgabe dieser Ziffer 67 bis 69 nur, wenn 
die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend 
genannten Ansprüche gegen die Hersteller und 
Vorlieferanten erfolglos war oder, bspw. aufgrund 
einer Insolvenz, aussichtslos ist. 

 

Verjährung 

70. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt 
die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche 
aus Sach- und Rechtsmängeln 12 Monate ab 
Lieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 
beginnt die Verjährung mit der Abnahme. 

71. Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk 
oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verur-
sacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist 
gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab 
Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt 
bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelun-
gen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 3, §§ 444, 445b BGB). 

72. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kauf-
rechts gelten auch für vertragliche und außerver-
tragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, 
die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei 

denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzli-
chen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im 
Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. 
Schadensersatzansprüche des Käufers aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzungen des Verkäufers 
oder seiner Erfüllungsgehilfen sowie nach dem 
Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich 
nach den gesetzlichen Verjährungsfristen. 

 

Entsorgung 

73. Die Entsorgung der durch die bestellten Maschi-
nen und Anlagen anfallenden Stoffe wie Staub, 
Schlamm und Abwasser ist unter Beachtung der 
Gesetze über Abwasser- und Abfallbeseitigung 
bauseits auf Kosten und unter der Verantwortung 
des Käufers durchzuführen. 

 

Transport-, Verkaufs-, und Umverpackungen 

74. Gemäß §15 Abs.1 Satz 1 des Verpackungsge-
setzes sind Hersteller und Vertreiber von Trans-
portverpackungen (Nr. 1), Verkaufs- und Umver-
packungen, die nach Gebrauch typischerweise 
nicht bei privaten Endverbrauchern als Abfall an-
fallen (Nr. 2), Verkaufs- und Umverpackungen, 
für die wegen Systemunverträglichkeit nach §7 
Abs.5 des Verpackungsgesetzes eine Systembe-
teiligung nicht möglich ist (Nr. 3), Verkaufsverpa-
ckungen, schadstoffhaltiger Füllgüter (Nr. 4) oder 
Mehrwegverpackungen (Nr. 5) verpflichtet, ge-
brauchte, restentleerte Verpackungen der glei-
chen Art, Form und Größe, wie die von ihnen in 
Verkehr gebrachten am Ort der tatsächlichen 
Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe 
unentgeltlich zurückzunehmen, um sie der Wie-
derverwendung oder der Verwertung zuzuführen. 
Sofern keine abweichenden Vereinbarungen ge-
troffen wurden, übernimmt der Kunde die Rück-
nahmeverpflichtung des Lieferers gemäß §15 
des Verpackungsgesetzes und stellt die Rück-
nahme sowie die fachgerechte und ordnungsge-
mäße Verwertung der Verpackungen sicher. Die 
entstehenden Kosten für Rücknahme und Ver-
wertung sind durch den Kunden zu tragen. Falls 
der Kunde Letztvertreiber im Sinne von §3 
Abs.13 des Verpackungsgesetzes ist, ist er ge-
mäß §15 Abs.1 Satz 5 des Verpackungsgesetzes 
verpflichtet, die Endverbraucher durch geeignete 
Maßnahmen in angemessenem Umfang über die 
Rückgabemöglichkeit der Verpackung i. S. v. §15 
Abs.1 Satz 1 Nr. 1- 5 des Verpackungsgesetzes 
und deren Sinn und Zweck zu informieren.  

 

Genehmigungspflichtige Anlagen 

75. Anlagen, die schädliche Umwelteinwirkungen 
hervorrufen können, sind nach §4 des Bun-
desimmissionsgesetzes genehmigungspflichtig. 
Die Prüfung, ob die in Erwägung gezogene Anla-
ge eine Genehmigung erfordert, unterliegt dem 
Kunden, der dann auch den Genehmigungsan-



   

trag bei seiner zuständigen Behörde einzu-
reichen hat. 

76. Auf schriftliche Anforderung des Käufers sind wir 
bereit, bei der Bearbeitung des Genehmigungs-
antrages beratend mitzuwirken. Der Zeitaufwand 
hierfür ist angemessen zu vergüten. 

77. Verlangt die Genehmigungsbehörde im Geneh-
migungsbescheid erschwerende Auflagen, so 
können daraus keinerlei Ansprüche uns gegen-
über abgeleitet werden. Änderungen, Ergänzun-
gen oder Nachbesserungen, die wegen unterlas-
sener oder unvollständiger Übermittlung von Auf-
lagen des Genehmigungsbescheides an uns er-
forderlich werden (dies gilt auch für später erteilte 
Auflagen), gehen zu Lasten des Käufers. 

78. Messungen und statistische Berechnungen, die 
aufgrund des Genehmigungsbescheides zum 
Nachweis der Einhaltung von erteilten Auflagen 
verlangt werden, sind durch den Käufer zu veran-
lassen, wobei dieser auch die dabei anfallenden 
Kosten zu tragen hat. 

 

Rechtswahl und Gerichtsstand 

79 Für diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen und die Vertragsbeziehung zwischen 
uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundes-
republik Deutschland unter Ausschluss internati-
onalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-
Kaufrechts. 

80. Ist der Käufer Kaufmann i.S.d. Handelsgesetz-
buchs, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 
ist ausschließlicher – auch internationaler Ge-
richtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhält-
nis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Strei-
tigkeiten unser Geschäftssitz. Entsprechendes 
gilt, wenn der Käufer Unternehmer i.S.v. § 14 
BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch be-
rechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferver-
pflichtung gemäß diesen Allgemeinen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen bzw. einer vorrangigen 
Individualabrede oder am allgemeinen Gerichts-
stand des Käufers zu erheben. Vorrangige ge-
setzliche Vorschriften, insbesondere zu aus-
schließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 

 

 

 

Stand: Dezember 2023 
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